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auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Bebau-
ungsplanes kann der Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche kann
der Berechtigte dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich
bei den Entschädigungspflichtigen beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs.
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr
seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhaltes
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustan-
dekommen dieser Satzung kann gemäß § 7
Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

Wichtige Mitteilung

Änderung des Annahmeschlusses 
„Amtsblatt für die Stadt Duisburg“ 
vom 31. Dezember 2012 

Der Redaktionsschluss des am 31.12.2012 
erscheinenden „Amtsblattes für die Stadt 
Duisburg“ wird vom 14. Dezember 2012 
auf den 07. Dezember 2012 vorverlegt.
Bitte berücksichtigen Sie diese Änderung bei
Ihrer Planung. Beiträge, die nach dem
07. Dezember 2012 eingehen, werden somit

erst zum 15. Januar 2013 veröffentlicht.

Die Redaktion

Bekanntmachung über den Bebauungsplan
Nr. 942 1. Änderung -Walsum- für einen 
Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Straße
(B8), Planetenstraße, Jupiterstraße, 
Sternstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Prinzen-
straße, Poststraße, Am Grünen Ring, Franz-
straße und Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
24.09.2012 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 942 1. Ände-
rung -Walsum- als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 942 1. Änderung 
-Walsum- wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 942 1. Änderung 
-Walsum- mit Begründung kann im Amt für
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Erftstraße 7, Zimmer 2 und 3, 47051 Duisburg
an den Werktagen, montags bis freitags von
8:00 bis 16:00 Uhr eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW)



Amtsblatt011111111111111111111111111f

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Stadt Duisburg
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 942 1. Änderung 
-Walsum- in Kraft.

Duisburg, den 13. November 2012

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Faßbender 
Tel.-Nr.: 0203/283-6488

Einladung zur öffentlichen Sitzung
des Verwaltungsrates der Wirtschafts-
betriebe Duisburg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts (WBD-AöR) am
Mittwoch, dem 12. Dezember 2012,
15:00 Uhr im Verwaltungsgebäude der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR,
Schifferstraße 190, 47059 Duisburg,
Zimmer 140

Tagesordnung

TOP 1
Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates
der WBD–AöR am 14.12.2011

TOP 2
6. Änderung der Satzung der Wirtschafts-
betriebe Duisburg – AöR über die Abfall-
entsorgung in der Stadt Duisburg (Abfall-
entsorgungssatzung)
- 2. Lesung - 
(Vorlage 63/2012)
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TOP 3
4. Änderung der Satzung der Wirtschafts-
betriebe Duisburg - AöR über die Er-
hebung von Gebühren für die Abfallent-
sorgung in der Stadt Duisburg (Abfallent-
sorgungsgebührensatzung)  
- 2. Lesung - 
(Vorlage 64/2012)

TOP 4
5. Änderung der Satzung der Wirtschafts-
betriebe Duisburg – AöR über die Ab-
wasserbeseitigung in der Stadt Duisburg
(Abwasserbeseitigungssatzung)
- 2. Lesung - 
(Vorlage 65/2012)

TOP 5
5. Änderung der Satzung der Wirtschafts-
betriebe Duisburg – AöR über die Er-
hebung von Abwasserbeseitigungsge-
bühren, Abwasserabgabengebühren, Ent-
gelten für die Abfuhr von Schlamm und
Abwasser aus privaten Abwasserbehand-
lungsanlagen sowie über den Kostener-
satz für die Herstellung von Grundstücks-
anschlüssen in der Stadt Duisburg (Ab-
wassergebührensatzung) 
- 2. Lesung - 
(Vorlage 66/2012)

TOP 6
6. Änderung der Satzung der Wirtschafts-
betriebe Duisburg – Anstalt des öffent-
lichen Rechts über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Duisburg (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung)
- 2. Lesung -
(Vorlage 67/2012)

TOP 7
Verschiedenes

Duisburg, den 08. November 2012

Tum
Beigeordneter
Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates

Bekanntmachung des Umlegungs-
ausschusses der Stadt Duisburg

Umlegung Nr. 100 „Bruckhausen-Süd“

Für einen Bereich zwischen östlich der 
Kaiser-Wilhelm-Straße, westlich der Schul-
straße, der Reinerstraße und Bayreuther
Straße einschließlich der Wohnbebauung
nördlich der Eilperhofstraße und südlich
der Kronstraße hat der Rat der Stadt am
26. März 2012 den Bebauungsplan 
Nr. 1104 Bruckhausen - Grüngürtel 
Duisburg Nord - als Satzung beschlossen.
Zur Verwirklichung der Festsetzungen 
dieses Bebauungsplanes hat der Rat der
Stadt durch Beschluss vom 22. Juni 2009
ein Umlegungsverfahren nach den Be-
stimmungen des IV. Teils des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414) unter 
Berücksichtigung der bis heute erfolgten
Änderungen angeordnet.

Der Umlegungsausschuss der Stadt 
Duisburg hat in seiner Sitzung am
26. August 2009 aufgrund dieser Anord-
nung zur Neuordnung eines Teilbereiches
des Gebietes gemäß den §§ 45 und 
47 BauGB die Umlegung Nr. 100 
Bruckhausen-Süd eingeleitet.

Mit Urteil vom 5. Juli 2012 (I-16 U 6/11)
hat die Baulandkammer des Oberlandes-
gerichtes Hamm das Umlegungsverfahren
Nr. 100 aufgehoben. Bis zur Rechtskraft
des Urteils am 24. August 2012 wurden
16 einvernehmliche Umlegungsregelun-
gen nach § 76 BauGB gefasst. Die noch
am Verfahren außer dem Kläger beteilig-
ten 5 Eigentümer wurden durch das Ge-
richt am Verfahren beteiligt und haben
keine Einwände gegen die Aufhebung 
des Umlegungsbeschlusses erhoben.

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 43 vom 30. November 2012
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Die Verfügungs- und Veränderungssperre
gem. § 51 BauGB ist damit aufgehoben.

Duisburg, den 24. Oktober 2012

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Der Vorsitzende

Dr. John 

Auskunft erteilt:
Frau Boschenhoff
Tel.-Nr.: 0203/283-2097

Bekanntmachung des Umlegungs-
ausschusses gemäß § 71 des Bau-
gesetzbuches

Der Umlegungsausschuss der Stadt 
Duisburg hat in seiner Sitzung am 
29. August 2012 im Einverständnis mit
dem Beteiligten einen Beschluss gemäß 
§ 76 BauGB gefasst, durch den die 
sonstigen Rechtsverhältnisse an dem
Grundstück Gemarkung Walsum Flur 51
Flurstück 30 (U 84/5) vor Aufstellung des
Umlegungsplanes neu geregelt wurden.
Der Beschluss wurde dem Beteiligten zu-
gestellt. Er ist seit dem 31. Oktober 2012
unanfechtbar.

Duisburg, den 7. November 2012

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Der Geschäftsführer

Bartel

Auskunft erteilt:
Frau Brockel
Tel.-Nr.: 0203/283-3921
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Bekanntmachung des Umlegungs-
ausschusses gemäß § 71 des Bau-
gesetzbuches

Der Umlegungsausschuss der Stadt 
Duisburg hat in seiner Sitzung am 
29. August 2012 im Einverständnis mit
den Beteiligten einen Beschluss gemäß 
§ 76 des Baugesetzbuches gefasst, durch
den die Eigentums-, Besitz- und sonstigen
Rechtsverhältnisse an dem Grundstück
Gemarkung Beeck Flur 44 Flurstück 48
(U101/37) vor Aufstellung des Umle-
gungsplanes neu geregelt wurden. Er ist
seit dem 13. November 2012 unanfecht-
bar.

Duisburg, den 13. November 2012

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Der Geschäftsführer

Bartel

Auskunft erteilt:
Frau Meister
Tel.-Nr.: 0203/283-4480
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Bekanntmachung zweier Straßenbenennungen sowie verschiedener 
Gebäudenummerierungen

Straßenbenennungen:

Die Bezirksvertretung Mitte hat am 27.09.2012 beschlossen, dass die im Duisburger
Stadtwald liegende Erschließungsstraße zum Haus Hartenfels (siehe anliegender 
Lageplan) den Namen „Am Haus Hartenfels“ erhält. (Straßen-Schlüssel: 3133)

Die Bezirksvertretung Süd hat am 27.09.2012 beschlossen, dass die im Bereich des
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1067 (in Kraft getreten am 30.01.2009) 
liegende, neue Erschließungsstraße (siehe anliegender Lageplan) den Namen
„Kardener Straße“ erhält. (Straßen-Schlüssel: 3146)

Gebäudenummerierungen:

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäudenummerierungen 
erforderlich:

Gemarkung Duisburg:

Antonienstr. ohne Nr. wird Antonienstr. 23

Gemarkung Hamborn:

Bastenstr. 3 wird Bastenstr. 3 A

Bastenstr. 3 A wird Bastenstr. 3

Hohenzollernplatz 1 wird Hohenzollernplatz 1 und
Holtener Str. 197

Gemarkung Homberg:

Halener Str. 94, 96 und wird Halener Straße 94, 96, 96 A und
Zollstr. 27 Zollstr. 27

Gemarkung Rheinhausen:

Dubliner Str. 15 wird Kühne-und-Nagel-Platz 1

Duisburg, den 13. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dunkel
Ltd. Städt. Vermessungsdirektor

Auskunft erteilt:
Herr Heib
Tel.-Nr.: 0203/283-6712
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Gyuner Zurnadzhi, zuletzt
wohnhaft Wiesenstr. 7, 47169 Duisburg,
gerichtete Bußgeldbescheid vom
25.09.2012, Aktenzeichen
222001203294 SB107, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Ordnungsamt, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 310, werktags, außer
samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 16. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:
Frau Krapp
Tel.-Nr.: 0203/283-5747

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Hr. Ramazan Öztas, gerichtete 
Ordnungsverfügung vom 14.11.2012, 
Aktenzeichen AW 152/79, wird gemäß 
§§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Ordnungsamt,  Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 211 werktags, außer
samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 15. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Neven

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Goderzi DARCHIA, geb.
02.08.1974 in Tbilsi/Georgien, zuletzt
wohnhaft ohne festen Wohnsitz, gerichte-
te Ordnungsverfügung vom 09.11.2012,
Aktenzeichen 32-15-3 AW 76/12, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Ordnungsamt, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 211 werktags, außer
samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 09. November 2012 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Neven

Auskunft erteilt: 
Herr Kuhn
Tel.-Nr.: 0203/283-3014 
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Herrn Ali Schaberi, zuletzt wohn-
haft Elisabethstr. 2, 47226 Duisburg, 
gerichtete Bescheid, Aktenzeichen 
51-33/94 069766/7, wird gemäß §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV.NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 210, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 14. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Kronen

Auskunft erteilt:
Frau Kronen
Tel.-Nr.: 0203/283-8804

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Erdal Aksakal, zuletzt wohn-
haft Regenbergastr. 36, 47137 Duisburg,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
082703, wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV.NRW S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen Fas-
sung durch öffentliche Bekanntmachung
zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 103, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 13. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Conradt

Auskunft erteilt: 
Frau Conradt
Tel.-Nr.: 0203/283-5723
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Salih Sentürk, zuletzt wohn-
haft Atroper Str. 98, 47226 Duisburg, 
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-33/94 083683-5, wird gemäß den 
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 207, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 05. November 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wolf

Auskunft erteilt:
Frau Wolf
Tel.-Nr.: 0203/283-8428
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Bekanntmachung des Amtsgerichts
Duisburg

Öffentliche Bekanntmachung 
des Grundbuchamtes Duisburg 
(§ 122 GBO)

Die Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung -, vertreten durch den
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen, FCVS Köln, hat als Träger der
Straßenbaulast gem. § 6 FStrG am
10.10.2012 beantragt, für die bisher nicht
gebuchten, in der Gemarkung Huckin-
gen liegenden Grundstücke Flur 52 Flur-
stück 118 und Flur 61 Flurstücke 15, 32
und 33 jeweils das Grundbuch anzulegen
und die Antragstellerin als Eigentümerin
einzutragen. 

Dem Antrag wird entsprochen, wenn
nicht Einwendungen Berechtigter inner-
halb einer Frist von einem Monat - vom
Tage der Veröffentlichung an gerechnet -
beim Amtsgericht Duisburg - Grundbuch-
amt -, Kardinal-Galen-Straße 124-132,
47058 Duisburg, angemeldet und glaub-
haft gemacht werden. Anderenfalls kann
Ihr Recht bei der Anlegung nicht be-
rücksichtigt werden.

Duisburg, den 12. November 2012

Amtsgericht Duisburg

Melchers
Rechtspfleger

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der filmforum GmbH - 
Kommunales Kino & filmhistorische
Sammlung der Stadt Duisburg gem. 
§ 108 Abs. 2 Nr. 1 lit. c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der
filmforum GmbH - Kommunales Kino 
& filmhistorische Sammlung der Stadt 
Duisburg hat am 16.08.2012 den Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2011 mit
einem Verlust von 203.221,19 EUR fest-
gestellt.

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3237035385 
(alt 137035382) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. November 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Amtsgerichts
Duisburg

Öffentliche Bekanntmachung 
des Grundbuchamtes Duisburg 
(§ 122 GBO)

Die Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung -, vertreten durch den
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen, FCVS Köln, hat als Träger der
Straßenbaulast gem. § 6 FStrG am
16.08.2012 beantragt, für die bisher nicht
gebuchten, in der Gemarkung Duisburg
liegenden Grundstücke Flur 220 Flur-
stück 231 und Flur 244 Flurstück 257
jeweils das Grundbuch anzulegen und die
Antragstellerin als Eigentümerin einzu-
tragen. 

Dem Antrag wird entsprochen, wenn
nicht Einwendungen Berechtigter inner-
halb einer Frist von einem Monat - vom
Tage der Veröffentlichung an gerechnet -
beim Amtsgericht Duisburg - Grundbuch-
amt -, Kardinal-Galen-Straße 124-132,
47058 Duisburg, angemeldet und glaub-
haft gemacht werden. Anderenfalls kann
Ihr Recht bei der Anlegung nicht be-
rücksichtigt werden.

Duisburg, den 12. November 2012

Amtsgericht Duisburg

Melchers
Rechtspfleger

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3200845158 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 07. November 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200092942 
(alt 100092949) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 08. November 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4200473405
und 3201386269 der Sparkasse Duisburg
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 13. November 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3268024480 
(alt 168024487) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. November 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Stadt Duisburg und damit von deren
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ab-
hängig ist.“

Duisburg, den 02. November 2012

filmforum GmbH – 
Kommunales Kino & filmhistorische
Sammlung der Stadt Duisburg

Kai Gottlob
Geschäftsführer

Bekanntmachung der FrischeKontor
Duisburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung der 
FrischeKontor Duisburg GmbH hat am
19. Juni 2012 den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2011 festgestellt und 
über den Jahresüberschuss wie folgt be-
schlossen:

Der Jahresüberschuss wird an die Gesell-
schafterin ausgeschüttet.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Vinken, Görtz,
Lange und Partner Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft hat am 28. März 2012 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“

Duisburg, den 25. Oktober 2012

FischeKontor Duisburg GmbH

Joppa ppa Boerakker
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unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Ohne unseren Bestätigungsvermerk einzu-
schränken, weisen wir auf die Ausführun-
gen im Lagebericht, Punkt 5, hin. Dort ist
ausgeführt, dass die weitere Entwicklung
der Gesellschaft von der künftigen Ge-
währung von Finanzmitteln durch die
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Seit dem Geschäftsjahr 2009 werden 
gemäß Beschluss des Rates der Stadt
Duisburg vom 08.12.2008 die Zahlungen

der Stadt Duisburg nicht mehr als Zu-
schuss behandelt, sondern direkt der 
Kapitalrücklage zugeführt. Somit verbleibt
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von
203.221,19 EUR .

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
können in der Zeit vom 03.12.2012 bis
21.12.2012 im filmforum-Büro, Dellplatz
16 (Eingang Hof Goldstraße), 47051 
Duisburg, montags bis freitags in der Zeit
von 10 Uhr bis 12 Uhr eingesehen 
werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fasselt 
& Partner –Duisburg- hat am 11.05.2012
folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der filmforum GmbH Kommunales
Kino und filmhistorische Sammlung der
Stadt Duisburg für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011
geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen
in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
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Bekanntmachung der Innenstadt 
Duisburg Entwicklungsgesellschaft
mbH, Philosophenweg 19,
47051 Duisburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Die Gesellschaft hat

- die Bilanz
- den Anhang

beim elektronischen Bundesanzeiger ein-
gereicht.

Die Gesellschafterversammlung der Innen-
stadt Duisburg Entwicklungsgesellschaft
mbH hat am 14. November 2012 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
festgestellt und über den Jahresüber-
schuss wie folgt beschlossen:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 
-9.477,62 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 03. bis zum 14. Dezember
2012 im Verwaltungsgebäude der Innen-
stadt Duisburg Entwicklungsgesellschaft
mbH, Philosophenweg 19, 47051 
Duisburg, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Vinken - Görtz - Lange und Partner hat 
im April 2012 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Innenstadt Duisburg Ent-
wicklungsgesellschaft mbH, Duisburg, für
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011
bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
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entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Duisburg, den 07. November 2012

Innenstadt Duisburg
Entwicklungsgesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Dr. Ralf Oehmke Wolfgang Rabe

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses und Konzernabschlusses 
der Duisburger Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft mbH gem. § 108
Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH (DVV) hat am 27. April
2012 den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2011 festgestellt. 

Die DVV schließt mit einem Ergebnis nach
Steuern von -9,566 Mio. EUR. Im Ver-
gleich zum Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe
von -4,761 Mio. EUR sank das Ergebnis
insgesamt um 4,805 Mio. EUR. Der 
Jahresfehlbetrag wurde komplett durch
die Stadt Duisburg ausgeglichen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 03. Dezember 2012 bis 
31. Dezember 2012 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
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Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

Wir haben den von der Duisburger Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH,
Duisburg, aufgestellten Konzernabschluss
--bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Anhang, Kapitalflussrech-
nung und Eigenkapitalspiegel-- und den
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 
geprüft. Die Aufstellung von Konzernab-
schluss und Konzernlagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
liegt in der Verantwortung der Geschäfts-
führung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschluss-
prüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den
Konzernabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Konzernlagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Konzerns sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben im Konzernabschluss und 
Konzernlagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der 
Jahresabschlüsse der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen, der
Abgrenzung des Konsolidierungskreises,
der angewandten Bilanzierungs- und 
Konsolidierungsgrundsätze und der 

Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäftsfüh-
rung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Duisburger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH, Duisburg. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 30. März 2012

KPMG Hartkopf + Rentrop Treuhand KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Kopp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses,
des Konzernabschlusses und des Lage-
berichtes beauftragte KPMG Hartkopf +
Rentrop Treuhand KG, Köln, hat folgende
Bestätigungsvermerke erteilt:

Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss 
--bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang-- unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der Duisburger Versorgungs-
und Verkehrsgesellschaft mbH, Duisburg,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler be-

rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und 

Amtsblatt011111111111111111111111111f



Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 43 vom 30. November 2012

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen des Vorstands so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung und vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Duisburger Verkehrsgesellschaft
Aktiengesellschaft, Duisburg. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und

Hauptversammlung am 3. Juli 2012 vor-
gelegt worden. 

Das Jahresergebnis weist für 2011 einen
Verlust von 42,572 Mio. EUR nach
42,737 Mio. EUR im Vorjahr aus. Das
Gesamtergebnis der DVG hat sich damit
absolut um 0,165 Mio. EUR oder 0,4 %
verbessert. Der im Wirtschaftsplan 2011
ausgewiesene Jahresfehlbetrag von
43,498 Mio. EUR wurde um 0,926 Mio.
EUR oder 2,1 % unterschritten. Der 
Geschäftsverlauf hat die Erwartungen
übererfüllt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 03. Dezember 2012 bis
31. Dezember 2012 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte KPMG
Hartkopf + Rentrop Treuhand KG, Köln,
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

Wir haben den Jahresabschluss 
--bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang-- unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der Duisburger Verkehrsgesell-
schaft Aktiengesellschaft, Duisburg, für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung des
Vorstands der Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung und über
den Lagebericht abzugeben.

wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Konzernabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns. Der Konzernlagebe-
richt steht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns
und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 27. April 2012

KPMG Hartkopf + Rentrop Treuhand KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Kopp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 12. November 2012

Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH
Geschäftsführung

Wittig Karpathy

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der Duisburger Verkehrs-
gesellschaft AG gem. § 108 Abs. 2 
Nr. 1c GO NW

Der vom Aufsichtsrat der Duisburger 
Verkehrsgesellschaft AG am
26. April 2012 festgestellte Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2011 ist der
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unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen
wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht sowie für die Einhaltung
der Pflichten zur Rechnungslegung nach
§ 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter, die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob
die Wertansätze und die Zuordnung der
Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachge-
recht und nachvollziehbar erfolgt sind und
der Grundsatz der Stetigkeit beachtet
wurde. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses
unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die

Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße
27, 47053 Duisburg, unter Vorsprache bei
der Information montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte KPMG
Hartkopf + Rentrop Treuhand KG, Köln,
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers 

Wir haben den Jahresabschluss 
--bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang-- unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Aktiengesellschaft, Duisburg, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 geprüft. Nach § 6b
Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch
die Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen
und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind.
Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
sowie die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
sowie über die Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
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stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 28. März 2012

KPMG Hartkopf + Rentrop Treuhand KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Brandt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 12. November 2012

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Wittig Dr. Zierold Wandelenus

Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses der Stadtwerke Duisburg AG
gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Der vom Aufsichtsrat der Stadtwerke
Duisburg AG am 27. April 2012 fest-
gestellte Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2011 ist der Hauptver-
sammlung am 03. Juli 2012 vorgelegt
worden. 

Die SWDU weist für 2011 ein Ergebnis vor
Konzessionsabgabe, Gewinnverwendung
und Ertragsteuern von 68,387 Mio. EUR
nach 74,974 Mio. EUR im Vorjahr aus und
liegt um 8,8 % unter dem Vorjahreswert.
Die Stadt Duisburg erhält eine ungekürzte
Konzessionsabgabe von 25,916 Mio. EUR
(Vj.: 26,839 Mio. EUR). Das Ergebnis vor
Steuern (EBT) sinkt auf 43,595 Mio. EUR
nach 48,703 Mio. EUR im Vorjahr. Nach
dem Abzug von Gewerbesteuer, Körper-
schaftssteuer und Solidaritätszuschlag
sowie sonstige Steuern (2,180 Mio. EUR;
im Vorjahr: 2,747 Mio. EUR) und einer
Einstellung in die Gewinnrücklage von
5,662 Mio. EUR sinkt die Gewinnab-
führung um 21,3 % auf 35,753 Mio. EUR
nach 45,414 Mio. EUR in 2010. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 3. Dezember 2012 bis
31. Dezember 2012 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs- und
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werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Geschäfts-
führung sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der rhein ruhr
partner Gesellschaft für Energiehandel
mbH. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Köln, den 23. März 2012

KPMG Hartkopf + Rentrop Treuhand KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Kopp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 7. November 2012

rhein ruhr partner Gesellschaft für
Energiehandel mbH
Geschäftsführung

Dr. Heinrich Macke     Stephan Anemüller

Die mit der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes beauf-
tragte KPMG Hartkopf + Rentrop 
Treuhand KG, Köln, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die rhein ruhr partner Gesellschaft 
für Energiehandel mbH

Wir haben den Jahresabschluss 
--bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang-- unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der rhein ruhr partner Gesell-
schaft für Energiehandel mbH, Duisburg,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung

Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu
führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind, hat zu keinen Einwendungen
geführt.

Köln, den 30. März 2012

KPMG Hartkopf + Rentrop Treuhand KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Kopp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 12. November 2012

Stadtwerke Duisburg AG

Wittig Gössling      Schifferings

Bekanntmachung des Jahres-
abschlusses der rhein ruhr partner
Gesellschaft für Energiehandel mbH
gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der rhein
ruhr partner Gesellschaft für Energiehan-
del mbH hat am 25. Mai 2012 den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2011 wie
folgt festgestellt:

Der Jahresüberschuss in Höhe von
143.426 EUR wird in die Gewinnrück-
lage eingestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
in der Zeit vom 3. Dezember 2012 bis
31. Dezember 2012 in der Konzern-
zentrale der Duisburger Versorgungs-
und Verkehrsgesellschaft mbH, Bungert-
straße 27, 47053 Duisburg, unter Vor-
sprache bei der Information montags bis
donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und freitags von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr
zur Einsichtnahme aus.

455

Amtsblatt011111111111111111111111111f



Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 43 vom 30. November 2012

99. Genossenschaftsversammlung der
Linksniederrheinischen Entwässe-
rungs-Genossenschaft -LINEG- am
10.12.2012, 16:00 Uhr, im Kultur-
zentrum Rheinkamp, Kopernikus-
straße 11, 47445 Moers

1 Genehmigung der Niederschrift über
die 98. Genossenschaftsversammlung

2 Bericht des Vorsitzenden des Ge-
nossenschaftsrates über die Tätigkeit
des Genossenschaftsrates im Jahr
2012
- mündlicher Bericht -

3 Bericht des Vorstandes über die Tätig-
keit der Genossenschaft für das Jahr 
2012
- mündlicher Bericht -

4 Entgegennahme des Jahresberichtes
2011
- Vorlage -

5 Abnahme des Jahresabschlusses 2011
und Entlastung des Vorstandes für das
Jahr 2011
- Bericht der genossenschaftlichen

Rechnungsprüfer über die Prüfung
des Jahresabschlusses 2011 gemäß
§ 14 der Satzung der LINEG und
Entlastung des Vorstandes - 

- Vorlage -

6 Verwendung des Bilanzgewinnes
- Vorlage -

7 Bestellung der Prüfstelle für die
Prüfung des Jahresabschlusses 2013
und Wahl der genossenschaftlichen
Rechnungsprüfer für das Jahr 2013
- Vorlage -

8 Aufstellung der Übersichten über
erforderliche Unternehmen gemäß
§ 3 Abs. 2 LINEGG - Fortschreibung
2013 -
- Vorlage -

der Gesellschaft sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der
Geschäftsführer sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftervertrages
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 17.12.12 – 28.12.12 in
der Zeit von 8.00 – 14.00 Uhr in der 
Verwaltung der Revierpark Mattlerbusch
GmbH, Wehofer Str. 42, 47169 Duisburg,
zur Einsichtnahme aus.

Duisburg, den 13. November 2012

Revierpark Mattlerbusch GmbH

Lange
Geschäftsführer 
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Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses 2011 der Revierpark 
Mattlerbusch GmbH

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts beauftragte PwC
PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Frankfurt am Main, hat am
11. Juni 2012 der Revierpark Mattlerbusch
GmbH folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers:
Wir haben den Jahresabschluss 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang – unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der Revierpark Mattlerbusch
GmbH Duisburg, für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 
geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftervertrages
liegen in der Verantwortung der Ge-
schäftsführer der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
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9 Feststellung des Wirtschaftsplanes
2013
- Vorlage und mündlicher Bericht -

10 Verschiedenes

Kamp-Lintfort, den 31. Oktober 2012 

gez. Dipl.-Ing. Jürgen Eikhoff
Vorsitzender des Genossenschaftsrates
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